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Beschluss 
des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung 
beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 14/2365, 14/3988 

Gesetz über das bevölkerungsbezogene Krebsregister 
Bayern (BayKRG) 

 

Art. 1 
Zweck und Regelungsbereich 

(1) 1Zur Krebsbekämpfung, insbesondere zur Verbesserung 
der Datengrundlage für die Krebsepidemiologie, regelt 
dieses Gesetz die fortlaufende und einheitliche Erhebung 
personenbezogener Daten über das Auftreten bösartiger 
Neubildungen einschließlich ihrer Frühstadien sowie die 
Verarbeitung und Nutzung dieser Daten. 2Für diese Aufga-
be wird das bevölkerungsbezogene Krebsregister Bayern 
geführt. 

(2) 1Das bevölkerungsbezogene Krebsregister Bayern hat 
das Auftreten und die Trendentwicklung aller Formen von 
Krebserkrankungen zu beobachten, insbesondere statis-
tisch-epidemiologisch auszuwerten, Grundlagen der Ge-
sundheitsplanung sowie der epidemiologischen Forschung 
einschließlich der Ursachenforschung bereitzustellen und 
zu einer Bewertung präventiver und kurativer Maßnahmen 
beizutragen. 2Es hat vornehmlich anonymisierte Daten für 
die wissenschaftliche Forschung zur Verfügung zu stellen.  

(3) 1Der Staat trägt die aus dem Vollzug dieses Gesetzes 
entstehenden Aufwendungen. 2Die beteiligten Stellen erhal-
ten die nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirt-
schaftlichkeit anfallenden notwendigen Kosten erstattet.  

Art. 2 
Vertrauensstelle und Registerstelle 

(1) Das bevölkerungsbezogene Krebsregister Bayern be-
steht aus einer selbständigen Vertrauensstelle und einer 
selbständigen Registerstelle, die jeweils räumlich, organisa-
torisch und personell voneinander getrennt sind und unter 
ärztlicher Leitung stehen.  

(2) Die Vertrauensstelle des bevölkerungsbezogenen Krebs-
registers Bayern wird beim Pathologischen Institut des 
Klinikums der Stadt Nürnberg eingerichtet. 
(3) 1Die Registerstelle des bevölkerungsbezogenen Krebs-
registers Bayern wird beim Klinikum der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg eingerichtet. 2Sie 
ist technisch und organisatorisch von dem dort geführten 
Klinikregister getrennt zu halten.  

 
Art. 3 

Örtlicher Einzugsbereich 

(1) Daten über Krebserkrankungen für das bevölkerungsbe-
zogene Krebsregister Bayern werden spätestens ab 1. Janu-
ar 2002 im gesamten Gebiet des Freistaates Bayern erho-
ben. 

(2) Maßgebend für die Bestimmung des örtlichen Einzugs-
bereichs ist der gewöhnliche Aufenthalt des Patienten. 

Art. 4 
Begriffsbestimmungen 

(1) ldentitätsdaten sind folgende, die Identifizierung des 
Patienten ermöglichende Angaben: 

1. Familienname, Vornamen, frühere Namen, 
2. Geschlecht, 
3. Anschrift, 
4. Geburtsdatum, 
5. Datum der ersten Tumordiagnose, 
6. Sterbedatum. 
(2) Epidemiologische Daten sind folgende Angaben: 
1. Geschlecht, Mehrlingseigenschaft, 
2. Monat und Jahr der Geburt, 
3. Wohnort oder Gemeindekennziffer, 
4. Staatsangehörigkeit, 
5. Tätigkeitsanamnese (ausgeübte Berufe, Art und Dauer 

des am längsten und des zuletzt ausgeübten Berufes), 
6. Tumordiagnose nach dem Schlüssel der Internationalen 

Klassifikation der Krankheiten (ICD) in der jeweiligen 
vom Deutschen Institut für medizinische Dokumentati-
on und Information im Auftrag des Bundesministeri-
ums für Gesundheit herausgegebenen und vom Bun-
desministerium für Gesundheit in Kraft gesetzten Fas-
sung, Histologie nach dem Schlüssel der Internationa-
len Klassifikation der onkologischen Krankheiten 
(ICD-0), 
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7. Lokalisation des Tumors, einschließlich der Angabe 
der Seite bei paarigen Organen, 

8. Monat und Jahr der ersten Tumordiagnose, 

9. früheres Tumorleiden, 

10. Stadium der Erkrankung (insbesondere der TNM-
Schlüssel zur Darstellung der Größe und des Metasta-
sierungsgrades der Tumoren), 

11. Sicherung der Diagnose (klinischer Befund, Histologie, 
Zytologie, Obduktion und andere), 

12. Art der Therapie (kurative oder palliative Operationen, 
Strahlen-, Chemo- oder andere Therapiearten), 

13. Sterbemonat und -jahr, 

14. Todesursache (Grundleiden), 

15. durchgeführte Autopsie. 

(3) Kontrollnummern sind Ziffernfolgen, die aus den Iden-
titätsdaten gewonnen werden, ohne dass eine Wiederge-
winnung der ldentitätsdaten möglich ist. 

(4) Im Übrigen gelten die Begriffsbestimmungen des Baye-
rischen Datenschutzgesetzes. 

Art. 5 
Meldungen 

(1) 1Ärzte und Zahnärzte und in ihrem Auftrag Klinikregis-
ter (Meldende) sind berechtigt, die in Art. 4 Abs. 1 und 2 
genannten Angaben der Vertrauensstelle zu übermitteln. 2In 
der Meldung eines Klinikregisters sind der Name und die 
Anschrift des Arztes oder Zahnarztes anzugeben, in dessen 
Auftrag die Meldung erfolgt. 3Erhält die Vertrauensstelle 
Meldungen zu Patienten, deren gewöhnlicher Aufenthalt 
nicht im örtlichen Einzugsbereich des bevölkerungsbezoge-
nen Krebsregisters Bayern liegt, sind diese umgehend an 
das zuständige Krebsregister weiterzuleiten oder die Daten 
dem zuständigen Krebsregister zur Übernahme anzubieten. 
4Nach der Weiterleitung bei der Vertrauensstelle verbliebe-
ne Unterlagen und Daten sind unverzüglich zu vernichten. 
5Dies gilt auch, soweit keine andere Zuständigkeit eines 
bevölkerungsbezogenen Krebsregisters besteht.  
(2) 1Der Arzt oder Zahnarzt hat den Patienten von der beab-
sichtigten oder erfolgten Meldung zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt zu unterrichten; dies gilt auch, wenn er ein Kli-
nikregister mit der Meldung beauftragt hat. 2Der Patient hat 
gegen die Meldung ein Widerspruchsrecht. 3Die Unterrich-
tung darf unterbleiben, solange zu erwarten ist, dass dem 
Patienten dadurch gesundheitliche Nachteile entstehen 
könnten. 4Bei der Unterrichtung ist der Patient auf sein 
Widerspruchsrecht hinzuweisen. 5Auf Wunsch ist er auch 
über den Inhalt der Meldung zu unterrichten. 6Bei Wider-
spruch des Patienten hat der Arzt oder Zahnarzt die Mel-
dung zu unterlassen oder zu veranlassen, dass die bereits 
gemeldeten Daten gelöscht werden. 7Das Krebsregister hat 
den Arzt oder Zahnarzt über die erfolgte Löschung schrift-
lich zu unterrichten; dieser hat die Unterrichtung an den 
Patienten weiterzugeben. 8Hat der Arzt oder Zahnarzt die 

Unterrichtung nach Satz 1 nicht vorgenommen, hat er dies 
dem weiterbehandelnden Arzt oder Zahnarzt schriftlich 
unter Angabe der Gründe mitzuteilen, damit die Unterrich-
tung zum geeigneten Zeitpunkt nachgeholt werden kann. 
(3) In der Meldung ist anzugeben, ob der Patient von der 
Meldung unterrichtet worden ist. 
(4) Die Meldungen sind auf einem einheitlichen Formblatt 
oder auf einem maschinell verwertbaren Datenträger zu 
übermitteln. 
(5) 1Für die Meldungen wird eine Meldevergütung gewährt. 
2Das Nähere dazu bestimmt das Staatsministerium für Ar-
beit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit.  

(6) 1Die Gesundheitsämter sind verpflichtet, der Vertrau-
ensstelle oder auf deren Verlangen den örtlich zuständigen 
Klinikregistern eine Ablichtung aller Leichenschauscheine 
oder die erforderlichen Daten der Leichenschauscheine in 
maschinell verwertbarer Form zu übermitteln. 2Satz 1 gilt 
unabhängig davon, ob die Verstorbenen einer Meldung 
nach Absatz 1 zu Lebzeiten widersprochen hatten. 

Art. 6 
Aufgaben und Befugnisse der Klinikregister 

(1) 1Ärzte und Zahnärzte können mit der Meldung nach 
Art. 5 Abs. 1 nur Klinikregister beauftragen, die vom Baye-
rischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie, Frauen und Gesundheit auf Grund des Art. 15 
Nr. 1 bestimmt sind. 2Die Klinikregister sind berechtigt, vor 
der Meldung an die Vertrauensstelle nach Art. 5 Abs. 1, die 
zu meldenden Daten auf Schlüssigkeit, Vollständigkeit und 
Doppelmeldungen zu überprüfen. 3Sie berichtigen die Da-
ten, soweit erforderlich, nach Rückfrage bei dem Arzt in 
dessen Auftrag. 4Die Klinikregister dürfen die epidemiolo-
gischen Daten (Art. 4 Abs. 2) dieser Meldungen für ihre 
Zwecke verarbeiten und nutzen. 5Eine Verarbeitung und 
Nutzung der Identitätsdaten (Art. 4 Abs. 1) ist nur mit Ein-
willigung der Betroffenen zulässig. 

(2) Die von den Gesundheitsämtern der Vertrauensstelle 
nach Art. 5 Abs. 6 übermittelten Daten der Leichenschau-
scheine dürfen auch direkt den Klinikregistern übermittelt 
und von den Klinikregistern verarbeitet und genutzt wer-
den. 

Art. 7 

Vertrauensstelle 

(1) Die unter ärztlicher Leitung stehende Vertrauensstelle 
hat 

1. die gemeldeten Daten auf Schlüssigkeit und Vollstän-
digkeit zu überprüfen und sie, soweit erforderlich, nach 
Rückfrage bei der meldenden Stelle zu berichtigen, 

2. die vom Gesundheitsamt nach Art. 5 Abs. 6 übermittel-
ten Ablichtungen oder Daten der Leichenschauscheine 
wie eine Meldung zu bearbeiten, 

3. die Identitätsdaten und die epidemiologischen Daten 
auf getrennte Datenträger zu übernehmen, 
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4. die ldentitätsdaten nach Art. 10 Abs. 1 zu verschlüsseln 
und Kontrollnummern nach Art. 10 Abs. 2 zu bilden, 

5. die Angaben nach Art. 9 Abs. 1 an die Registerstelle zu 
übermitteln und unverzüglich nach der abschließenden 
Bearbeitung durch die Registerstelle, spätestens jedoch 
drei Monate nach Übermittlung, alle zu dem betreffen-
den Patienten gehörenden Daten zu löschen und die der 
Meldung zugrundeliegenden Unterlagen einschließlich 
der vom Gesundheitsamt nach Art. 5 Abs. 6 übermittel-
ten Ablichtungen oder Daten der Leichenschauscheine 
zu vernichten, 

6. in den nach Art. 11 Abs. 1 genehmigten Fällen Perso-
nen identifizierende Daten abzugleichen oder Identi-
tätsdaten zu entschlüsseln, nach Maßgabe des Art. 11 
Abs. 3 Satz 2 zusätzliche Angaben von dem Meldenden 
zu erfragen, die Erteilung der Einwilligung des Patien-
ten, soweit erforderlich, zu veranlassen, die Daten an 
den Antragsteller zu übermitteln sowie die nach Art. 11 
Abs. 1 und Abs. 3 Satz 2 erhaltenen und die nach Art. 
11 Abs. 1 erstellten Daten zu löschen, 

7. in Fällen des Art. 12 Abs. 1 die Auskunft zu erteilen 
oder, soweit die Daten in der Vertrauensstelle nicht 
mehr vorhanden sind, von der Registerstelle die erfor-
derlichen Daten anzufordern, 

8. wenn der Patient der Meldung widersprochen hat, zu 
veranlassen, dass die gemeldeten Daten gelöscht und 
die vorhandenen Unterlagen vernichtet werden; sie ha-
ben die Löschungen zu zählen und den Arzt oder Zahn-
arzt über die erfolgte Löschung schriftlich zu unterrich-
ten. 

(2) 1Die Vertrauensstellen haben die nach Art. 7  des Baye-
rischen Datenschutzgesetzes erforderlichen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen zu treffen. 2Sie haben insbe-
sondere zu gewährleisten, dass die zeitweise vorhandenen, 
Personen identifizierenden Daten nicht unbefugt eingesehen 
oder genutzt werden können. 

Art. 8 
Registerstelle 

(1) Die unter ärztlicher Leitung stehende Registerstelle hat 

1. die übermittelten Daten zu speichern, über die Kon-
trollnummern mit vorhandenen Datensätzen abzuglei-
chen, auf Schlüssigkeit zu überprüfen, zu berichtigen 
oder zu ergänzen; sie kann bei der Vertrauensstelle zu-
rückfragen und hat diese über den Abschluss der Bear-
beitung zu informieren, 

2. die Kontrollnummern zur Berichtigung und Ergänzung 
der epidemiologischen Daten in regelmäßigen Abstän-
den mit denen der anderen bevölkerungsbezogenen 
Krebsregister abzugleichen; dieser Abgleich kann auch 
vom Robert Koch-Institut Berlin übernommen werden,  

3. die epidemiologischen Daten nach Maßgabe des Art. 1 
Abs. 2 zu verarbeiten und zu nutzen, 

4. die epidemiologischen Daten einmal jährlich an die 
beim Robert Koch-Institut eingerichtete „Dachdoku-
mentation Krebs“ nach einheitlichem Format zu über-
mitteln, 

5. in den nach Art. 11 Abs. 1 genehmigten Fällen die 
erforderlichen Angaben an die Vertrauensstelle für das 
entsprechende Vorhaben zu übermitteln, 

6. in den Fällen des Art. 12 Abs. 1 der Vertrauensstelle 
die erforderlichen Daten auf Anforderung zu übermit-
teln, 

7. nach Unterrichtung durch die Vertrauensstelle die 
gemeldeten Daten, gegen deren Speicherung der Pati-
ent Widerspruch erhoben hat, zu löschen. 

(2) 1Die Daten nach Absatz 1 Nrn. 3 und 4 sind von der 
Registerstelle vor ihrer Übermittlung zu anonymisieren. 
2Sie dürfen vom Empfänger nur zu dem Zweck verarbeitet 
oder genutzt werden, zu dem sie übermittelt worden sind. 

Art. 9 
Speicherung 

(1) In der Registerstelle werden zu jedem Patienten folgen-
de Angaben automatisiert gespeichert: 

1. asymmetrisch verschlüsselte Identitätsdaten, 

2. epidemiologische Daten, 

3. Kontrollnummer, 

4. Name und Anschrift des meldenden Arztes oder Zahn-
arztes, Anschrift des meldenden Klinikregisters mit 
Name und Anschrift des Arztes oder Zahnarztes, in 
dessen Auftrag die Meldung erfolgt, sowie Anschrift 
des mitteilenden Gesundheitsamts nach Art. 5 Abs. 6, 

5. Unterrichtung des Patienten über die Meldung. 

(2) Eine Speicherung unverschlüsselter Identitätsdaten ist 
nicht zulässig; Art. 7 Abs. 1 Nrn. 3 und 5 bleiben unberührt. 

Art. 10 

Verschlüsselung der ldentitätsdaten, Bildung von  
Kontrollnummern 

(1) 1Die Identitätsdaten sind mit einem asymmetrischen 
Chiffrierverfahren zu verschlüsseln. 2Das anzuwendende 
Verfahren hat dem Stand der Technik zu entsprechen. 

(2) Für Berichtigungen und Ergänzungen sowie für eine 
Abgleichung mit anderen bevölkerungsbezogenen Krebsre-
gistern sind Kontrollnummern nach einem für alle Krebsre-
gister bundeseinheitlichen Verfahren zu bilden, das eine 
Wiedergewinnung der Identitätsdaten ausschließt. 

(3) Die Auswahl des Chiffrierverfahrens und des Verfah-
rens zur Bildung der Kontrollnummern sowie die Festle-
gung der hierfür erforderlichen Computer und der hierzu 
benötigten Computerprogramme ist im Benehmen mit dem 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zu 
treffen. 
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(4) Die für die asymmetrische Chiffrierung sowie für die 
Bildung der Kontrollnummern entwickelten und eingesetz-
ten Cornputerprogramme sind geheimzuhalten und dürfen 
nur von den Vertrauensstellen und nur für Zwecke dieses 
Gesetzes verwendet werden. 

Art. 11 
Abgleichung, Entschlüsselung und Übermittlung  

Personen identifizierender Daten 

(1) 1Für Maßnahmen des Gesundheitsschutzes und bei 
wichtigen und auf andere Weise nicht durchzuführenden, 
im öffentlichen Interesse stehenden Forschungsaufgaben 
kann das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie, Frauen und Gesundheit der Vertrauensstelle 

1. die Abgleichung Personen identifizierender Daten mit 
Daten des bevölkerungsbezogenen Krebsregisters Bay-
ern, 

2. die Entschlüsselung der erforderlichen, nach Art. 10 
Abs. 1 verschlüsselten Identitätsdaten 

und deren Übermittlung im erforderlichen Umfang geneh-
migen. 2Darüber hinaus dürfen weder Personen identifizie-
rende Daten abgeglichen noch verschlüsselte Identitätsda-
ten entschlüsselt oder übermittelt werden. 
(2) 1Vor der Übermittlung der Daten nach Absatz 1 hat die 
Vertrauensstelle über den meldenden oder behandelnden 
Arzt oder Zahnarzt die schriftliche Einwilligung des Patien-
ten einzuholen, wenn entschlüsselte Identitätsdaten oder 
Daten, die vom Empfänger einer bestimmten Person zuge-
ordnet werden können, weitergegeben werden sollen. 2Ist 
der Patient verstorben, hat die Vertrauensstelle vor der 
Datenübermittlung die schriftliche Einwilligung des nächs-
ten Angehörigen einzuholen, soweit dies ohne unverhält-
nismäßigen Aufwand möglich ist. 3Als nächste Angehörige 
gelten dabei in folgender Reihenfolge: Ehegatte, Kinder, 
Eltern und Geschwister. 4Bestehen unter Angehörigen glei-
chen Grades Meinungsverschiedenheiten über die Einwilli-
gung und hat das Krebsregister hiervon Kenntnis, gilt die 
Einwilligung als nicht erteilt. 5Hat der Verstorbene keine 
Angehörigen nach Satz 3, kann an deren Stelle eine volljäh-
rige Person treten, die mit dem Verstorbenen in eheähnli-
cher Gemeinschaft gelebt hat. 

(3) 1Werden Daten nach Abgleichung gemäß Absatz 1 in 
der Weise übermittelt, dass sie vom Empfänger nicht einer 
bestimmten Person zugeordnet werden können, ist die Ein-
holung der Einwilligung nach Absatz 2 nicht erforderlich. 
2Erfordert ein nach Absatz 1 genehmigtes Vorhaben zu 
einem Krankheitsfall zusätzliche Angaben zu den Daten 
nach Art. 4 Abs. 2 Nrn. 9 bis 12 und können diese Angaben 
vom Empfänger nicht einer bestimmten Person zugeordnet 
werden, darf die Vertrauensstelle, ohne die Einwilligung 
des Patienten einzuholen, die benötigten Daten beim Mel-
denden erfragen und an den Empfänger weiterleiten. 3Der 
Meldende darf diese Angaben mitteilen. 4Dem Empfänger 
ist es untersagt, sich von Dritten Angaben zu verschaffen, 
die bei Zusammenführung mit den vom Krebsregister ü-
bermittelten Daten eine Identifizierung des Patienten er-
möglichen würden. 

(4) Wird die erforderliche Einwilligung verweigert, sind die 
nach Absatz 1 erstellten Daten zu löschen. 

(5) 1Der zur Entschlüsselung der ldentitätsdaten erforderli-
che Computer sowie das hierzu benötigte Computerpro-
gramm sind bei der Bayerischen Landesärztekammer auf-
zubewahren. 2In den genehmigten Fällen der Entschlüsse-
lung nach Absatz 1 sind der Computer und das durch ge-
eignete technische Sicherheitsvorkehrungen gegen Miss-
brauch besonders geschützte Computerprogramm der Ver-
trauensstelle zum Gebrauch im erlaubten Umfang zu geben. 

(6) 1Die übermittelten Daten dürfen vom Empfänger nur für 
den beantragten und genehmigten Zweck verarbeitet oder 
genutzt werden. 2Werden die Daten länger als zwei Jahre 
gespeichert, ist der Patient über die Vertrauensstelle darauf 
hinzuweisen. 3Die Daten sind zu löschen, wenn sie für die 
Durchführung des Vorhabens nicht mehr erforderlich sind, 
spätestens jedoch, wenn das Vorhaben abgeschlossen ist. 

(7) Ist der Empfänger eine nicht-öffentliche Stelle, gilt § 38 
des Bundesdatenschutzgesetzes mit der Maßgabe, dass die 
Aufsichtsbehörde die Ausführung der Vorschriften über 
den Datenschutz auch dann überwacht, wenn keine hinrei-
chenden Anhaltspunkte für eine Verletzung dieser Vor-
schriften vorliegen. 

Art. 12 
Auskunft an den Patienten 

(1) 1Auf Antrag eines Patienten hat das Krebsregister einem 
von dem Patienten benannten Arzt oder Zahnarzt mitzutei-
len, ob und welche Eintragungen zur Person des Patienten 
gespeichert sind. 2Der Arzt oder Zahnarzt darf den Patien-
ten über die Mitteilung des Krebsregisters nur mündlich 
oder durch Einsicht in die Mitteilung informieren. 3Weder 
die schriftliche Auskunft des Krebsregisters noch eine Ab-
lichtung oder Abschrift der schriftlichen Auskunft dürfen 
an den Patienten weitergegeben werden. 

(2) Auch mit Einwilligung des Patienten darf der Arzt oder 
Zahnarzt die ihm erteilte Auskunft weder mündlich noch 
schriftlich an einen Dritten weitergeben. 

Art. 13 
Löschung 

Die verschlüsselten Identitätsdaten sind 50 Jahre nach dem 
Tod oder spätestens 130 Jahre nach der Geburt des Patien-
ten zu löschen. 

Art. 14 
Ordnungswidrigkeiten, Strafvorschriften 

(1) Wer unbefugt unverschlüsselte Identitätsdaten sich oder 
einem anderen verschafft, wird mit Geldbuße bis zu 25.000 
Euro belegt.  

(2) Ebenso wird mit Geldbuße bis zu 25.000 Euro belegt, 
wer 
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1. entgegen Art. 7 Abs. 1 Nr. 5 oder Art. 11 Abs. 6 Satz 3 
Daten nicht oder nicht rechtzeitig löscht oder Unterla-
gen nicht oder nicht rechtzeitig vernichtet, 

2. entgegen Art. 7 Abs. 1 Nr. 8 die Löschung oder die 
Vernichtung nicht veranlasst, 

3. entgegen Art. 8 Abs. 1 Nr. 7 oder Art. 11 Abs. 4 Daten 
nicht löscht, 

4. entgegen Art. 8 Abs. 2 Satz 2 oder Art. 11 Abs. 6 
Satz 1 Daten für einen anderen Zweck verarbeitet oder 
nutzt, 

5. entgegen Art. 9 Abs. 2 unverschlüsselte Idenditätsdaten 
speichert, 

6. entgegen Art.10 Abs. 4 ein Computerprogramm für 
einen anderen Zweck verwendet, 

7. entgegen Art. 11 Abs. 1 Satz 2 Daten abgleicht, ent-
schlüsselt oder übermittelt  

8. entgegen Art. 11 Abs. 3 Satz 4 sich eine Angabe ver-
schafft, 

9. entgegen Art. 12 Abs. 1 Satz 2 eine Information nicht 
mündlich oder nicht durch Einsicht in die Mitteilung 
gibt, 

10. entgegen Art. 12 Abs. 1 Satz 3 eine Auskunft, Ablich-
tung oder Abschrift weitergibt oder 

11. entgegen Art. 12 Abs. 2 eine Auskunft weitergibt. 

(3) Wer eine der in den Absätzen 1 und 2 bezeichneten 
Handlungen gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder 
einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädi-
gen, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. 

Art. 15 

Ermächtigung 

Das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Fami-
lie, Frauen und Gesundheit wird ermächtigt, zur Durchfüh-
rung dieses Gesetzes und soweit es zur Krebsbekämpfung, 
insbesondere zur Verbesserung der Datenlage über Krebs-
erkrankungen notwendig ist, durch Verordnung  

1. die Klinikregister zu bestimmen, denen die Befugnisse 
nach Art. 6 Abs. 1 Sätze 2 bis 4 und Abs. 2 eingeräumt 
werden, 

2. die örtliche Zuständigkeit der Klinikregister im Einzel-
nen festzulegen, 

3. die Befugnis zur Genehmigung der Abgleichung, Ent-
schlüsselung und Übermittlung personenidentifizieren-
der Daten nach Art. 11 auf andere Behörden zu über-
tragen. 

Art. 16 
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

(1) 1Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2000 in 
Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt Art. 14 am 1. Septem-
ber 2000 in Kraft.  

(2) Es tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2005 außer Kraft.  

(3) Abweichend von Absatz 1 gelten Art. 14 Abs. 1 und 2 
bis 31. Dezember 2001 mit der Maßgabe, das jeweils 
„25.000 Euro“ durch „50.000 DM“ ersetzt werden.  

Der Präsident: 

Böhm 
 


